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EDITORIAL 
 

Ein ereignisreiches und ungewöhnliches Jahr neigt sich bald dem Ende zu. Da die Corona-Krise leider 
noch nicht zu Ende ist, wurden von der Bundesregierung bereits eine Reihe von Verlängerungen für 
diverse Hilfsmaßnahmen beschlossen bzw. angekündigt. Hier finden Sie einen Überblick über die 
wichtigsten Maßnahmen.  
Abseits der derzeitigen Krise muss man sich aber auch mit den alltäglichen Steuerfragen auseinander-
setzen. Daher finden Sie – wie jedes Jahr – die bewährte Checkliste „Steuertipps zum Jahresende 2020“ 
als Beilage.  
Nicht vergessen werden dürfen die steuerlichen Auswirkungen des Brexits ab 2021. Österreich hat 
daher ua eine Konsultationsvereinbarung mit Großbritannien betreffend Quellensteuerentlastung abge-
schlossen. 
 
 

AKTUELLES 
 

Fixkostenzuschuss Phase I und II 

 
Phase I: Die FAQs zum Fixkostenzuschuss der Phase I wurden per 1. Oktober 2020 aktualisiert. 
Darin finden sich ua folgende Klarstellungen: 

- Bei Ermittlung des Wertverlustes bei saisonalen Waren ist darauf abzustellen, ob der 
tatsächliche Verkaufspreis um mindestens 50% unter dem ursprünglich vorgesehenen bzw 
regulären Verkaufspreis liegt; bei Erfüllen dieser Grundvoraussetzung kann die Differenz 
zwischen den Anschaffungskosten der saisonalen Ware und dem tatsächlichen Verkaufspreis als 
Fixkosten angesetzt werden.  

 
- Die Begriffe „Dividende“ bzw „Gewinnausschüttung“ sind im unternehmensrechtlichen Sinn zu 

verstehen. Sach- und Bardividenden sind identisch zu behandeln. Ob eine 
unternehmensrechtliche Gewinnausschüttung zB abgabenrechtlich als Einlagenrückzahlung 
iSd § 4 Abs. 12 EStG zu beurteilen ist, ist für Zwecke des Fixkostenzuschusses nicht von 
Bedeutung. 

 
- Sofern durch eine Auflösung von Rücklagen lediglich ein Bilanzverlust verringert wird, ist die 

Rücklagenauflösung für Zwecke der Gewährung eines Fixkostenzuschusses nicht schädlich. 
 

Phase II:. Dieser soll die Betrachtungszeiträume bis 15.3.2021 abdecken. Die vom Finanzminister der 
EU vorgelegte Richtlinie wurde aber von der EU-Kommission nicht genehmigt. Die Verhandlungen, 
insbesondere über die Maximalhöhe des Zuschusses, sind nach wie vor im Laufen.  
 
Härtefallfonds wird verlängert   

 
Bisher war eine Förderung aus dem Härtefall-Fonds für bis zu sechs Monate möglich, die aus dem 
Zeitraum von Mitte März bis Mitte Dezember 2020 ausgewählt werden konnten. Im Ministerrat vom 
7.10.2020 wurde beschlossen, dass nun für bis zu 12 Monate aus dem Zeitraum Mitte März 2020 bis 

Mitte März 2021 Unterstützung beantragt werden kann. Die Förderhöhe wurde auf EUR 2.500,00 pro 
Monat aufgestockt. 
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Die Corona-Kurzarbeit geht in die 3. Phase 

 

• Anträge können für die Zeit ab 1.10.2020 bis 31.3.2021 gestellt werden. Das Arbeitsausmaß 
kann zwischen 30 % und 80 % der Normalarbeitszeit eingeschränkt werden (bisher 10 % bis 
90 %). Wird für mehr als 5 Arbeitnehmer Kurzarbeit beantragt, muss die wirtschaftliche 
Begründung dafür durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer bestätigt werden. 

•  Für neue Kurzarbeitsprojekte ab 1.11.2020 gilt: Eine rückwirkende Erstantragstellung für 
Kurzarbeitsprojekte ab 1.11.2020 wird bis zum Ende des Lockdowns (voraussichtlich 
6.12.2020) möglich sein. Die in der wirtschaftlichen Begründung (Beilage 1 der 
Sozialpartnervereinbarung) erforderliche Bestätigung des Steuer-beraters/Bilanz-
buchhalters/Wirtschaftsprüfers entfällt, wenn die Kurzarbeit nur für die Zeit des 
Lockdowns beantragt wird. In der Zeit der Lockdowns entfällt die Verpflichtung der 
Betriebe, bei Lehrlingen, die in Kurzarbeit sind, 50 % der ausgefallenen Zeit für 
Ausbildungsmaßnahmen zu verwenden.  

Eine Unterschreitung der durchschnittlichen 30%igen Mindestarbeitszeit wird von nun 
an wieder im verkürzten Verfahren erledigt. Damit wird eine rasche Bearbeitung der 
Anträge erleichtert. Für die Zeit des Lockdowns ist eine Arbeitsleistung von 0 % 
möglich. Eine aus diesem Grund erfolgte Unterschreitung der bewilligten 
Mindestarbeitszeit von 10 % führt zu keiner Beihilfenrückforderung, wenn in den 
übrigen Abrechnungsmonaten jeweils nicht mehr als 90 % Ausfallszeit verrechnet wird. 
Da für die Überschreitung der 90 % derzeit keine Begehrensstellung vorgesehen ist, ist 
im Begehren zunächst 90 % Ausfallzeit zu beantragen. In der Folge kann mehr 
Ausfallszeit abgerechnet werden.  

 
EU-Meldepflichtgesetz – Termin 31.10.2020  

 

Das mit 1.7.2020 in Kraft getretene EU-Meldepflichtgesetz hätte Intermediäre und/oder Steuerpflichtige 
verpflichtet, bestimmte grenzüberschreitende Gestaltungen, deren erster Schritt zwischen dem 
25.6.2018 und 30.6.2020 gesetzt wurde, bis zum 31.8.2020 zu melden. Ab 1.7.2020 neu konzipierte 
Gestaltungen sind innerhalb von 30 Tagen zu melden. Da die für die Meldung über FinanzOnline 
benötigten Formulare aber erst jetzt zur Verfügung gestellt wurden, hat das BMF bekannt gegeben, dass 
die Frist für Erstmeldungen bis 31.10.2020 verlängert wurde.   
Aktuelle Erlässe und Konsultationsvereinbarungen 

• Der Erlass zur Aufzeichnungspflicht von Plattformen regelt die Details zu den 
Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Übermittlungspflichten für Plattformen und andere 
elektronische Schnittstellen. 

• BREXIT: In einer Konsultationsvereinbarung mit Großbritannien wird geregelt, dass die 
Quellensteuerentlastung von aus Österreich bezogenen Dividenden nach dem „Brexit“ unter 
ähnlichen Voraussetzungen wie auf Grundlage der Mutter-Tochter-Richtlinie erfolgen kann. 

• In weiteren Konsultationsvereinbarungen mit Großbritannien und Chile wurden die 
Erfordernisse an Ansässigkeitsbescheinigungen festgelegt.  

 

Investitionsprämie 7% bzw 14% ab 1.9.2020 
Zur Schaffung eines Anreizes für Unternehmen in und nach der COVID-19 Krise zu investieren und so 
Unternehmensstandorte und Betriebsstätten in Österreich zu sichern, Arbeits- und Ausbildungsplätze zu 
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schaffen und damit auch zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des 
Wirtschaftsstandortes Österreich beizutragen, hat der Gesetzgeber die COVID-19 Investitionsprämie für 
Unternehmen beschlossen (Investitionsprämiengesetz – InvPrG, BGBl I 88/2020). Der Antrag kann ab 
1.9.2020 beim aws gestellt werden. Die COVID-19 Investitionsprämie ist keine Steuerbegünstigung und 

wird deshalb auch nicht vom BMF gewährt.  
 
Vielmehr wird die Gewährung und Auszahlung dieser Prämie von der Austria Wirtschaftsservice 

GmbH (aws) im Namen und auf Rechnung des Bundes vorgenommen. Vorerst werden der aws dafür 

vom Bund eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Laut Auskunft des BMDW werden im 
Bedarfsfall die Mittel von 1 Milliarde Euro für die Investitionsprämie durch eine Gesetzesänderung 
aufgestockt. Anträge, die im Zeitraum zwischen 1.9.2020 und 28.2.2021 eingebracht werden, sind 
aufgrund der beihilferechtlichen Konstruktion als allgemeine Maßnahme jedenfalls zu bedienen. 
 

Die BMDW hat eine Richtlinie für die Abwicklung der Investitionsprämie erlassen. Danach gelten für 
die Investitionsprämie folgende wesentliche Bestimmungen: 

• Gefördert werden materielle und immaterielle aktivierungspflichtige Neuinvestitionen in das 

abnutzbare Anlagevermögen (auch für gebrauchte Wirtschaftsgüter) eines Unternehmens an 
österreichischen Standorten.  

• Erste Maßnahmen im Zusammenhang mit einer förderungswürdigen Investition müssen zwischen 

1.8.2020 und 28.2.2021 gesetzt werden. Erste Maßnahmen sind Bestellungen, Kaufverträge, Lief- 
erungen, der Beginn von Leistungen, Anzahlungen, Zahlungen, Rechnungen oder der Baubeginn. 

Planungsleistungen, Einholung von behördlichen Genehmigungen und Finanzierungsgespräche 
zählen nicht zu den ersten Maßnahmen. Die Inbetriebnahme und Bezahlung der Investitionen hat 
bis längstens 28.02.2022 zu erfolgen. Wenn das Investitionsvolumen größer als EUR 20 Mio (exkl 
USt) ist, hat die Inbetriebnahme und Bezahlung bis längstens 28.02.2024 zu erfolgen. Diese 
Zeiträume sind nicht verlängerbar. 

• Die Förderung kann ab dem 1.9.2020 und bis zum 28.2.2021 beantragt werden. 

• Förderungsfähige Unternehmen sind nur solche iSd § 1 UGB, die über einen Sitz und/oder eine 
Betriebsstätte in Österreich verfügen. Ausgenommen sind Unternehmen oder Gesellschaften, wenn 

gegen sie oder einen geschäftsführenden Gesellschafter ein Insolvenzverfahren anhängig ist oder die 
Voraussetzungen dafür vorliegen. Ebenso sind Unternehmen ausgenommen, die gegen 
Rechtsvorschriften verstoßen, deren Verletzung gerichtlich strafbar ist. 

• Förderungsfähige Investitionen sind Investitionen in das abnutzbare materielle oder immaterielle 

Anlagevermögen, die erstmalig im Unternehmen (bzw im Konzern) aktiviert werden. 

• Das minimal förderbare Investitionsvolumen beträgt EUR 5.000 netto pro Antrag, das maximal 

förderbare Investitionsvolumen beträgt EUR 50 Mio netto pro Unternehmen (Konzern). 

• Nicht förderungsfähige Investitionen sind beispielsweise: PKW, LKW, Luftfahrzeuge und Schiffe, 

die mit fossilen Energieträgern betrieben werden (davon wieder ausgenommen sind Plug-In-Hybrid-
Fahrzeuge mit Anschaffungskosten bis maximal € 70.000), Anlagen zur Wärmeerzeugung, 
Gebäudekonditionierung oder Warmwasserbereitung, sofern mit diesen Investitionen nicht eine 

substanzielle Treibhausgasreduktion verbunden ist, Gebäude, Grundstücke, Firmenwerte etc. Die 
Umsatzsteuer zählt nur dann zu den förderungsfähigen Kosten, wenn sie nicht abzugsfähig ist. 

• Die Förderungshöhe beträgt grundsätzlich 7%. Sie erhöht sich auf 14% für die im Anhang 1 bis 

3 der Förderrichtlinie genannten Investitionen. Diese sind zB Investitionen in Elektro-PKW, E-
Fahrräder oder auch normale Fahrräder, Investitionen in Anlagen zur Herstellung von 
Pandemieausrüstungen (wie zB Gesichtsmasken, Beatmungsgeräten, Schutzkleidungen etc), 
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Entwicklung und Produktion von Medikamenten, Investitionen zur Verbesserung oder 

Schaffung von EDV-Infrastruktur, etc. 

• Die Antragstellung für die Investitionsprämie ist elektronisch unter https://foerdermanager.aws.at ab 

dem 1.9.2020 einzubringen.  

• Die Investitionsprämie stellt gem § 124b Z 365 EStG keine Betriebseinnahme dar. Daher kürzt die 

Investitionsprämie auch nicht die Basis für die Absetzung für Abnutzung des geförderten 
Wirtschaftsguts. 

 

Verlustrücktrag und Steuererklärungen 2019 
Mit dem Konjunkturstärkungsgesetz 2020 wurde die Möglichkeit geschaffen, nicht ausgleichsfähige 

negative betriebliche Einkünfte des Veranlagungszeitraumes 2020 bis maximal EUR 5 Mio, auf 

Antrag auf die Veranlagung 2019 und unter bestimmten Umständen auf die Veranlagung 2018 
rückzutragen und mit den positiven Einkünften dieser Jahre zu verrechnen. 
 
Dabei können die voraussichtlichen Verluste 2020 bei der Steuererklärung 2019 durch Bildung 

eines besonderen Abzugspostens (sogenannte COVID-19-Rücklage) berücksichtigt werden. Der 
sorgfältig geschätzte und glaubhaft gemachte voraussichtliche Verlust 2020 kann dann bereits bis zu 
maximal 60% der Einkünfte 2019 (max jedoch € 5 Mio) bei der Veranlagung 2019 vorläufig 
berücksichtigt werden. Kann der Verlust 2020 nicht geschätzt oder glaubhaft gemacht werden und 
wurden die Vorauszahlungen für 2020 bereits auf Null bzw auf die Mindestkörperschaftsteuer 

herabgesetzt, kann bis zu 30% der Einkünfte 2019 als vorläufiger Verlustrücktrag geltend gemacht 
werden. Für die Bildung einer COVID-19-Rücklage ist ein Antrag unter Verwendung eines amtlichen 
Formulars zu stellen. 
Wenn die Steuererklärungen 2019 nicht so schnell fertiggestellt werden können, soll alternativ die 

Möglichkeit geschaffen werden, jetzt (!) noch die Vorauszahlungen für 2019 unter Berücksich-

tigung einer COVID-19-Rücklage herabzusetzen.  

 
Sowohl Bilanzierer als auch Einnahmen-Ausgaben-Rechner können den Verlustrücktrag geltend 
machen. Der Verlustrücktrag ist als Abzugsposten außerhalb der einzelnen Einkunftsarten zu behandeln, 
weshalb er keine Auswirkungen auf den Gewinnfreibetrag, die Bemessung von SV-Beiträgen u.ä. hat. 
Weitere Details finden Sie in der Checkliste zum Jahresende 2020 unter den Steuertipps für 
Unternehmer. 
 

Anhang: CHECKLISTE STEUERTIPPS ZUM 
JAHRESENDE 2020 

 
Auf den folgenden Seiten finden Sie die umfangreiche Checkliste mit den Steuertipps zum Jahresende 
2020 gegliedert in Tipps für Unternehmen, Tipps für Arbeitgeber & Mitarbeiter, Tipps für 
Arbeitnehmer sowie für alle Steuerpflichtige. 
 

 


